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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Berichterstatterin begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Programm Erasmus 
Mundus bis 2013 zu verlängern, und insbesondere die Ausweitung seiner Anwendung auf 
neue Studienzyklen und Tätigkeitsbereiche.

Der Vorschlag der Kommission bietet als wichtigste Neuheiten die Ausweitung des 
Programms auf die Promotion, Studienstipendien für die europäischen Studierenden, die an 
dem Programm teilnehmen, das Ziel, die europäischen Wirtschaftsakteure und die 
Forschungszentren aktiv in die Anwendung und Entwicklung des Programms einzubeziehen, 
und die Integration der Komponente „Externe Zusammenarbeit“ über die Aktion 2, die für 
alle Stufen der Hochschulbildung, insbesondere den Bachelor-Abschluss, ausreicht, was einen 
Austausch mit Drittländern auf der Ebene des ersten Zyklus der Hochschulbildung realistisch 
werden lässt. Dem weltweit verankerten amerikanischen Modell, das eine anerkannte 
Geschichte bei der Heranziehung von ausländischen Köpfen für seine Master- und 
Promotionsstudiengänge vorweist, muss entgegengetreten werden mit unserer Exellenz und 
mit der Förderung des besten, was wir in der Europäischen Union haben, nämlich ein 
Hochschulwesen anerkannter Qualität, eine kulturelle und sprachliche Vielfalt, die als 
attraktiv gelten, und Stipendien, die einen angemessenen Lebensstandard in Europa sichern.

Die Europäische Union sieht sich derzeit mehreren Herausforderungen gegenüber, nämlich
demographischen Problemen und der daraus folgenden Nachhaltigkeit des Europäischen 
Sozialmodells ebenso wie den Problemen einer hohen Arbeitslosigkeit und vor allem der
Abwanderung von Wissenschaftlern in die Vereinigten Staaten oder in die aufstrebenden 
Volkswirtschaften.

Die Europäische Union muss sich für die Schaffung von Bedingungen einsetzen, um die 
europäischen Köpfe auf dem Gebiet der Union zu halten, sie muss jedoch gleichzeitig darauf 
setzen, Bürger aus Drittländern in unseren Hochschuleinrichtungen auszubilden und ihnen die 
Voraussetzungen zu geben, damit sie sich in Europa niederlassen, damit Europa zu einem 
Bezugspunkt und zu einem Zentrum weltweiter Exzellenz werden kann. Dieses Engagement 
findet seinen Ausdruck in der Einbeziehung von Unternehmen in die Programme Erasmus 
Mundus und in der Förderung von Partnerschaften zwischen dem staatlichen und dem 
privaten Sektor, so dass eine Aufnahme dieser hoch qualifizierten Fachkräfte in den 
Arbeitsmarkt unmittelbar im Anschluss an den Abschluss ihrer Erasmus Mundus-Master- und 
Promotionsstudiengänge ermöglicht und dadurch die Abwanderung von Spitzenkräften, 
nachdem sie ihre Ausbildung in der EU abgeschlossen haben, vermieden wird. Die Schaffung 
von mehr und besseren Arbeitsplätzen für alle muss bei der Umsetzung dieses Programms im 
Vordergrund stehen.

Damit dieses Programm ein Erfolg wird, müssen noch wichtige Ecken und Kanten geglättet
werden, insbesondere beim Problem der Erteilung von Visa an Erasmus Mundus-Studierende, 
die häufig auf Schwierigkeiten stoßen, ihre Visa zu bekommen oder zu verlängern und oft 
halb illegal in der EU leben Sie nehmen zwar an den Masterstudiengängen teil, jedoch mit 
Touristenvisa, die manchmal abgelaufen sind. Es wäre vielleicht angezeigt, an die Einführung
eines Visums für Erasmus Mundus-Studierende zu denken.

Im Rahmen der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der EU und der außerhalb ihres 
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Territoriums geförderten Partnerschaften muss immer die Bedeutung berücksichtigt werden, 
die das Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes für ein wirkliches Hineinwachsen der 
Programmteilnehmer in die lokale Kultur hat. 

Die Berichterstatterin misst der Tatsache größte Bedeutung bei, dass das Programm 
unmissverständlich auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern abstellt, ebenso wie 
auf die Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere bei der Anpassung 
der Höhe der Stipendien an deren besondere Bedürfnisse. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 5 a (neu) 

(5a) Die Mitteilung der Kommission mit 
dem Titel „Kenntnisse in die Praxis 
umsetzen: eine breit angelegte 
Innovationsstrategie für die EU”1 stellt auf
die Notwendigkeit eines Konzepts auf der 
Grundlage regionaler innovativer Cluster 
ab, nicht nur in gut entwickelten 
städtischen Zentren, sondern auch in 
benachteiligten oder ländlichen Regionen, 
denn gerade auf der Ebene der Regionen 
interagieren viele Unternehmen, vor allem 
die kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), miteinander und mit Bildungs- und 
Technologiezentren. Die räumliche Nähe 
ist ein Schlüsselfaktor des 
Innovationsprozesses, der die Wirksamkeit 
der Innovationspolitik erhöht. 
1 KOM(2006)0502.
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Begründung

Innovation, Schaffung von Exzellenzzentren und Partnerschaften zwischen Hochschulen und 
Unternehmen müssen ihren Tätigkeitsbereich diversifizieren, um sich selbst und die Regionen, 
in denen sie angesiedelt sind, aufzuwerten.

Änderungsantrag 2
Erwägung 7

(7) Die wesentlichen Ziele eines auf 
Drittstaaten ausgerichteten Programms zur 
Zusammenarbeit im Hochschulbereich 
bestehen darin, die Qualität der europäischen 
Hochschulbildung zu verbessern, das 
Verständnis zwischen den Völkern zu 
fördern, zu einer nachhaltigen Entwicklung 
von Drittstaaten im Hochschulbereich 
beizutragen, die Abwanderung von 
Spitzenkräften zu vermeiden und 
benachteiligte Gruppen zu unterstützen. Am 
wirksamsten können diese Ziele durch stark 
integrierte Studienprogramme auf 
Postgraduiertenebene, 
Kooperationspartnerschaften mit
Drittstaaten, Stipendien für die begabtesten 
Studierenden und Projekte zur Förderung 
der weltweiten Attraktivität der 
europäischen Hochschulbildung im Rahmen 
eines Exzellenzprogramms erreicht werden.

(7) Die wesentlichen Ziele eines auf 
Drittstaaten ausgerichteten Programms zur 
Zusammenarbeit im Hochschulbereich 
bestehen darin, die Qualität der europäischen 
Hochschulbildung zu verbessern, das 
Verständnis zwischen den Völkern zu 
fördern, zu einer nachhaltigen Entwicklung 
von Drittstaaten im Hochschulbereich
beizutragen, die Abwanderung von 
Spitzenkräften zu vermeiden und 
benachteiligte Gruppen zu unterstützen. Am 
wirksamsten können diese Ziele durch stark 
integrierte Studienprogramme auf allen 
Studienebenen, 
Kooperationspartnerschaften mit 
Drittstaaten, Stipendien für die begabtesten 
Studierenden und Projekte zur Förderung 
der weltweiten Attraktivität der 
europäischen Hochschulbildung im Rahmen 
eines Exzellenzprogramms erreicht werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 9

(9) Die Förderung des Sprachunterrichts und 
des Sprachenlernens sowie der sprachlichen 
Vielfalt sollte eine Priorität der 
Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der 
Hochschulbildung sein. Dem 
Sprachunterricht und dem Sprachenlernen 
kommt in Bezug auf Drittstaaten eine 
besondere Bedeutung zu.

(9) Die Förderung des Sprachunterrichts und 
des Erlernens von mindestens zwei 
Sprachen sowie der sprachlichen Vielfalt 
sollte eine Priorität der 
Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der 
Hochschulbildung sein. Dem 
Sprachunterricht und dem Sprachenlernen 
kommt in Bezug auf Drittstaaten auch für 
die europäischen Studierenden, die in diese 
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Länder gehen, eine besondere Bedeutung 
zu.

Begründung

Das Sprachenlernen ist eines der Mittel, um andere Kulturen kennen zu lernen, und muss in 
diesem Programm als Form der Integration des Studierenden selbst hervorgehoben werden.

Änderungsantrag 4
Erwägung 9 a (neu)

(9a) Die Ziele des Europäischen Jahres des 
Interkulturellen Dialogs 2008 müssen auch 
in der Hochschulbildung durch geeignete 
Maßnahmen und Programme verfolgt 
werden.

Begründung

Die Ziele des Europäischen Jahres des Interkulturellen Dialogs 2008 gelten für die gesamte 
Europäische Union und alle von ihr verwirklichten Programme.  Damit das Jahr ein Erfolg 
wird, sollten die Ziele des Multikulturalismus deshalb auch in Bildungsprogramme wie 
Erasmus Mundus Eingang  finden. 

Änderungsantrag 5
Artikel 2 Absatz 14

14. „Mobilität“: physischer Wechsel einer 
Person in ein anderes Land, um dort zu 
studieren, ein Praktikum zu absolvieren oder 
einer anderen Lehr- oder Lernaktivität bzw. 
einer damit verbundenen administrativen 
Tätigkeit nachzugehen, gegebenenfalls 
ergänzt durch Vorbereitungsmaßnahmen 
zum Erlernen der Sprache des 
Aufnahmelandes;

14. „Mobilität“: physischer Wechsel einer 
Person in ein anderes Land, um dort zu 
studieren, ein Praktikum zu absolvieren oder 
einer anderen Lehr- oder Lernaktivität bzw. 
einer damit verbundenen administrativen 
Tätigkeit nachzugehen, wenn immer 
möglich ergänzt durch 
Vorbereitungsmaßnahmen zum Erlernen der 
Sprache des Aufnahmelandes;

Begründung

Das Sprachenlernen ist eines der Mittel, um andere Kulturen kennen zu lernen, und muss in 
diesem Programm als Form der Integration des Studierenden selbst hervorgehoben werden.

Änderungsantrag 6
Artikel 3 Absatz 1
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1. Allgemeines Ziel des Programms ist es, 
die Qualität der europäischen 
Hochschulbildung zu verbessern, den Dialog 
und das Verständnis zwischen Völkern und 
Kulturen durch die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten zu fördern sowie die Ziele der 
EU-Außenpolitik und die nachhaltige 
Entwicklung von Drittstaaten im Bereich der 
Hochschulbildung zu fördern.

1. Allgemeines Ziel des Programms ist es, 
die Qualität der europäischen 
Hochschulbildung zu verbessern, zu einer 
künftig besseren und qualitativ 
hochwertigeren beruflichen Entwicklung 
junger Menschen beizutragen, den Dialog 
und das Verständnis zwischen Völkern und 
Kulturen durch die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten zu fördern sowie die Ziele der 
EU-Außenpolitik und die nachhaltige 
Entwicklung von Drittstaaten im Bereich der 
Hochschulbildung zu fördern.

Änderungsantrag 7
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b

(b) zur gegenseitigen Bereicherung der 
Gesellschaften beizutragen und ein 
Reservoir an qualifizierten, 
aufgeschlossenen Frauen und Männern mit 
internationaler Erfahrung zu schaffen, indem 
zum einen die Mobilität der begabtesten 
Studierenden und Akademiker aus 
Drittstaaten gefördert wird, damit sie in der 
Europäischen Union Qualifikationen 
erwerben und/oder Erfahrung sammeln, und 
zum anderen Aufenthalte der begabtesten 
europäischen Studierenden und Akademiker 
in Drittstaaten unterstützt werden;

(b) zur gegenseitigen Bereicherung der 
Gesellschaften beizutragen und ein 
Reservoir an qualifizierten,
aufgeschlossenen Frauen und Männern mit 
internationaler Erfahrung, die fähig sind, die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes zu 
erfüllen, zu schaffen, indem zum einen die 
Mobilität der begabtesten Studierenden und 
Akademiker aus Drittstaaten gefördert wird, 
damit sie in der Europäischen Union 
Qualifikationen erwerben und/oder 
Erfahrung sammeln, und zum anderen 
Aufenthalte der begabtesten europäischen 
Studierenden und Akademiker in 
Drittstaaten unterstützt werden;

Begründung

Im Zusammenhang mit den Bemühungen zur Erreichung der wirtschaftlichen und 
beschäftigungspolitischen Ziele der Strategie von Lissabon könnte den Bildungsprogrammen 
eine überaus wichtige Rolle zukommen. In zahlreichen Texten der Kommission und des 
Parlaments wird eine stärkere Ausrichtung der Bildungsprogramme an den Erfordernissen 
des Arbeitsmarktes gefordert.

Änderungsantrag 8
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d

d) den Zugang zur europäischen 
Hochschulbildung zu erleichtern, ihr Profil 

d) den Zugang zur europäischen 
Hochschulbildung zu erleichtern, ihr Profil 
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und ihre Sichtbarkeit in der Welt zu 
verbessern sowie ihre Attraktivität für 
Drittstaatsangehörige zu steigern.

und ihre Sichtbarkeit in der Welt zu 
verbessern sowie ihre Attraktivität für 
Drittstaatsangehörige und für die Bürger 
der Mitgliedstaaten zu steigern.

Begründung

Da das Programm jetzt den Bürgern der Mitgliedstaaten und von Drittstaaten unter gleichen 
Voraussetzungen offen steht, muss die Kampagne zur Förderung der Hochschulbildung 
innerhalb und außerhalb der Union geführt werden. Die Exzellenz muss weltweit gefördert 
werden.

Änderungsantrag 9
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c

(c) Maßnahmen zur Steigerung der 
Attraktivität Europas als Ziel für ein 
Hochschulstudium.

c) Maßnahmen zur Steigerung der 
Attraktivität Europas als Ziel für ein 
Hochschulstudium und als Zentrum 
weltweiter Exzellenz.

Begründung

Die Exzellenz des europäischen Bildungswesens muss hervorgehoben werden, und die 
Attraktivität als Ziel für ein Hochschulstudium wird durch die Werbung, die wir für die 
Möglichkeiten an unseren Hochschulen machen, herausgestellt.

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b

b) verstärkte Unterstützung der Mobilität 
von im Bereich der Hochschulbildung 
tätigen Personen zwischen der Gemeinschaft 
und Drittstaaten;

b) verstärkte Unterstützung der Mobilität 
von im Bereich der Hochschulbildung 
tätigen Personen zwischen der Gemeinschaft 
und Drittstaaten, insbesondere durch die 
Übereinstimmung eines wirksamen 
Visasystems mit der Dauer des Erasmus 
Mundus-Studienplans;

Begründung

Die Visapolitik gerät häufig in Widerspruch zum Programm Erasmus Mundus, beispielsweise 
in Bezug auf die Wartezeit für die Erteilung des Visums oder durch die Tatsache, dass der 
Masterstudiengang zwei Jahre dauert und das Visum nur ein Jahr gilt, so dass die 
Studierenden häufig in den Ländern, in denen sie an Studiengängen dieses Programms 
teilnehmen, in die Illegalität geraten. Es wäre nützlicher, ein “Visum Erasmus Mundus" mit 
einer Geltungsdauer einzuführen, die mit der Dauer des Studienplans vereinbar ist.
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Änderungsantrag 11
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d

d) Unterstützung von Pilotprojekten auf der 
Basis von Partnerschaften mit einer externen 
Dimension, die auf die Innovationsförderung 
und Qualitätssteigerung im Bereich der 
Hochschulbildung ausgerichtet sind;

d) Unterstützung von Pilotprojekten auf der 
Basis von Partnerschaften mit einer externen 
Dimension, die auf die Innovationsförderung 
und Qualitätssteigerung im Bereich der 
Hochschulbildung sowie auf öffentlich-
private Partnerschaften zwischen 
Hochschulen und Unternehmen im 
Hinblick auf die Förderung von Exzellenz 
und die Erreichung der Innovationsziele 
ausgerichtet sind;

Begründung

Die Partnerschaften zwischen Hochschulen und Privatunternehmen müssen angeregt und in 
die Praxis umgesetzt werden als eine Form, die Exzellenz zu entwickeln und Möglichkeiten zu 
schaffen, um Spitzenkräfte in Europa zu halten

Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c a (neu)

ca) berücksichtigt bei der Festlegung des 
individuellen Umfangs der 
Studienstipendien die geschätzten Studien-
und Unterhaltskosten für Studierende im
Gastland 

Begründung

Die Festlegung einer konkreten Berechnungsmethode für die mit dem Studium an einer 
ausländischen Universität verbundenen Kosten, bei der die Lebenshaltungskosten in dem 
jeweiligen Gastland zugrunde gelegt werden, ist notwendig, da diese Kosten sowohl  
innerhalb als auch außerhalb der EU erheblich voneinander abweichen.

Änderungsantrag 13
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c a (neu)
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ca) erkennen gegenseitig neben den 
formellen Qualifikationen auch die 
informellen und nicht formellen im 
Rahmen des Programms Erasmus Mundus 
erworbenen Qualifikationen an, und zwar 
auf der Basis der gemeinsamen 
Bewertungssysteme, die der Europäische 
Qualifikationsrahmen bietet;

Änderungsantrag 14
Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b a (neu)

ba) die Kommunikationsstrategie bei den 
möglichen europäischen Interessenten wird 
verstärkt, und Partnerschaften zwischen 
Hochschulen und Sozialpartnern sowie 
Nichtregierungsorganisationen werden im 
Hinblick auf die Entwicklung des 
Programms angeregt;

Begründung

Die Kommunikationsstrategie ist von größter Bedeutung, wenn wir möchten, dass das 
Programm Erasmus Mundus Erfolg hat. Der Kontakt von Hochschulen zu Sozialpartnern und 
Nichtregierungsorganisationen spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Änderungsantrag 15
Artikel 10 Buchstabe a

a) Ausbau der Wissensbasis der 
europäischen Wirtschaft und Beitrag zur 
Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit 
der Europäischen Union;·

a) Ausbau der Wissensbasis der 
europäischen Wirtschaft und Beitrag zur 
Schaffung von mehr Arbeitsplätzen gemäß 
den Zielen der Strategie von  Lissabon 
sowie zur Stärkung der globalen 
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen 
Union;

Änderungsantrag 16
Artikel 10 Buchstabe a a (neu)

aa) Förderung der Arbeitnehmermobilität 
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innerhalb der Europäischen Union und 
Anwerbung von Studierenden und 
Wissenschaftlern aus Drittstaaten, die für 
den europäischen Wissenschafts- und 
Hochschulraum  eine große Bereicherung 
bedeuten können;

Begründung

Bei der Strategie für das Programm Erasmus Mundus muss auch die Eingliederung der 
teilnehmenden Studenten in den Arbeitsmarkt und der mögliche Beitrag dieses Programms 
zur Arbeitnehmermobilität innerhalb Europas als einem wichtigen Faktor für das 
Wirtschaftswachstum berücksichtigt werden. Zudem werden die europäischen Hochschulen 
mit Sicherheit davon profitieren, dass sie auch Studierenden aus Drittstaaten die Möglichkeit 
bieten, Studiengänge zu absolvieren.

Änderungsantrag 17
Artikel 10 Buchstabe a b (neu)

ab) Förderung von Kultur, Wissen und 
Können für eine friedliche und nachhaltige 
Entwicklung in einem Europa der Vielfalt;

Begründung

Ein ganzheitlicher Ansatz des Programms erfordert die bewusste Förderung von Kultur, 
Wissen und Können. Diese soll den Blickwinkel über eine reine Förderung von Arbeitsmarkt 
und Beschäftigung hinaus öffnen.

Änderungsantrag 18
Artikel 10 Buchstabe c

c) Berücksichtigung von Studierenden mit 
besonderen Bedürfnissen und insbesondere 
Beitrag zur Förderung ihrer Eingliederung in 
den regulären Hochschulunterricht;

c) Berücksichtigung von Studierenden mit 
besonderen Bedürfnissen und insbesondere 
Beitrag zur Förderung ihrer Eingliederung in 
den regulären Hochschulunterricht und 
Chancengleichheit für alle;
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Begründung

Es muss unbedingt gewährleistet werden, dass die Besten der Besten nicht wegen 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder wegen eines unzureichenden Zugangs zu Informationen 
ins Hintertreffen geraten.

Änderungsantrag 19
Anhang Aktion 1 Teil A Punkt 2 Buchstabe j

j) sehen ungeachtet des tatsächlichen 
Studienorts der Studierenden im Rahmen 
des Masterprogramms eine gemeinsame 
Studiengebühr vor;

j) sehen ungeachtet des tatsächlichen 
Studienorts der Studierenden im Rahmen 
des Masterprogramms eine gemeinsame 
Studiengebühr vor, unter Achtung des 
Rechts der Nationalstaaten, über das 
Finanzierungsmodell im Bildungswesen zu 
entscheiden; 
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